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Hygieneplan 

(Stand: 02.05.2022) 

 

Der Hygieneplan wird der aktuellen Situation laufend angepasst und orientiert sich an den 

Bedürfnissen und Gegebenheiten der verschiedenen Abteilungen im SBZ sowie an den 

Vorgaben der  Bayerischen Staatsregierung:  

 

KMS vom 21.04.22, 27.04.22 

 

Informationen und Empfehlungen zum Unterrichtsbetrieb,  

Stand 02.05.2022: 

 

• Zentrale Hygieneempfehlungen: Lüften, Händewaschen, Husten- und Niesetikette, 

Abstandhalten 

• Maskenpflicht entfällt, das Tragen einer Maske wird in Innenräumen empfohlen, 

ausdrücklich auf den Begegnungsflächen der Schule sowie an fünf Schultagen nach 

einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse. Freiwillig kann die Maske auch im 

Unterricht getragen werden. 

• Testobliegenheit: Ab Mai werden an den Schulen keine Testungen mehr 

durchgeführt (Selbsttest und Pooltest). 

• Symptome: Bei Symptomen wird vor Schulbeginn ein Selbsttest zu Hause empfohlen. 

Das Tragen einer Maske wird bei leichten Symptomen empfohlen. 

• Isolation bei Infektion: Eine positiv getestete Person muss sich fünf Tage in Isolation 

begeben und darf die Schule nicht besuchen. Voraussetzung für die Beendigung ist 

Symptomfreiheit von 48 Stunden, spätestens nach 10 Tagen endet die Isolation. Eine 

Freitestung ist nicht erforderlich. Ein negatives PCR-Testergebnis beendet die 

Isolation. Eine gesonderte Anordnung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde ist 

nicht mehr erforderlich. 

• Kontaktpersonen: Diese müssen nicht mehr in Quarantäne. 

• 3-G-Regelung bei Lehrkräften entfällt. Besucher*innen müssen sich an der Pforte 

registrieren lassen, die 3-G-Regelung entfällt. 

• Vorgehen bei Häufung von isolationsbedingten Abwesenheiten: Sollte etwa die 

Hälfte der Schüler*innen einer Klasse infiziert sein, bleibt es bei den schulorganisa-

torischen Empfehlungen des KMS vom 01.02.2022 Ziffer 2: Die Schulleitung ordnet in 

Abstimmung mit der Schulaufsicht für eine Dauer von insgesamt fünf Wochentagen 

(inklusive Wochenende) Distanzunterricht für die ganze Klasse an. 

 

SBZ - Schutz- und Hygienekonzept der Schulen 



 

 

• Beurlaubung von Schüler*innen nach §20 Abs. 3 BaySchO 

Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht ist weiterhin möglich, wenn Schüler*innen 

selbst eine Grunderkrankung haben bzw. Personen mit Grunderkrankungen mit der 

Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben und dies mit ärztlichem Attest 

nachgewiesen wird. 

 

 

Empfehlungen des SBZ für das eigenverantwortliche Handeln  

im Rahmen des Gesundheitsschutzes: 

 

• Auf den Begegnungsflächen im Schulhaus und in den Gebäuden des SBZ soll die 

Maske getragen werden 

 

• Bei Erkältungssymptomen sollte zu Hause vor Schulbeginn ein Selbsttest 

durchgeführt werden. 

 

• Bei leichten Symptomen sollte eine Maske getragen werden, auch während des 

Unterrichts. 

 

• Nach überstandener Infektion sollte für die Dauer von fünf Tagen eine Maske 

getragen werden. Alle Symptome müssen vor Schulstart abgeklungen sein. 

 

• Bei einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse sollten die Schüler*innen an fünf 

Schultagen eine Maske tragen. 

 

• Kontaktpersonen sollten ihren Gesundheitszustand überwachen und ggf. einen 

Selbsttest durchführen. 

 

 

Hygienemaßnahmen im Schulgebäude: 
 

• Reinigung: Desinfektionsmittel für Flächen (z.B. PC-Tastaturen) stehen in den 

Räumen zur Verfügung. 

• Lüftung: Die Luftfiltergeräte sind während des Schultages im Betrieb. Fenster und 

Türen sollen regelmäßig geöffnet werden, Stoßlüften soll durchgeführt werden. 

• Abstandeinhaltung: Diese soll weiterhin beachtet werden. 

• Schulsport/Schwimmen: siehe Hygienekonzept vom 04.05.2022



 


